
Interpellation Nr. 46 (Mai 2017) 
betreffend Veranstaltung von Anhängern ausländischer Regierungen in 
Räumen der Basler Polizei und unbefugte Weitergabe sensibler Daten an 
eine ausländische Organisation 

17.5161.01 
 

Die Tätigkeiten der türkischen Regierung resp. der für sie in Basel tätigen türkischen Staatsbürger 
scheint weitere Kreise zu ziehen, als bis anhin angenommen. In der türkischen Community führt dies 
zu grossem Unbehagen, viele der türkischen Staatsangehörigen wissen nicht mehr, wem sie noch 
trauen können. Sie befürchten, dass Daten über sie in die Hände der türkischen Regierung gelangt 
sind, die dort nichts zu suchen haben. Davon betroffen sind u.a. auch anerkannte türkische und 
kurdische Flüchtlinge, die in der Türkei nach wie vor politisch verfolgt sind. 

Wie die Basler Zeitung am Samstag, 22.04.2017 berichtete, habe vor 3 Jahren eine Veranstaltung der 
Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), welche nachweislich als verlängerter Arm der 
AKP-Regierung von Präsident Erdogan in letzter Zeit vermehrt in Erscheinung getreten ist, sich zu 
einem Treffen in den Räumlichkeiten der Basler Polizei im Zeughaus getroffen. Organisiert worden sei 
dieses Treffen von dem Stellvertretenden Chef der Polizeidienstangestellten, Y.S. 

Weiter habe Y.S. Daten, zu welchen er in seiner Funktion als Basler Polizeidienstangestellter Zugang 
habe, dem Vorsitzenden der UETD Schweiz weitergegeben. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass diese Daten an Vertreter der türkischen Behörden weitergeleitet worden sind. Um welche Daten 
es sich dabei konkret handelt wird nicht näher ausgeführt. Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, 
dass für Y.S. die Unschuldsvermutung gilt. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Regierung zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: 

1. Entspricht die Darstellung in der Basler Zeitung vom 22.04.2017 den tatsächlichen 
Begebenheiten oder kennt die Basler Polizei eine andere Darstellung des Sachverhalts? Wenn 
ja, welcher? 

2. Sind andere Vorkommnisse bekannt, in welche Y.S. in den vergangenen 3 Jahren, seit dem 
obgenannten Vorfall, verwickelt war und die Zweifel an seiner Integrität als Basler Polizist 
aufsteigen lassen? Wenn ja, welche? 

3. Zu welchen Daten hat ein Stv. Chef der Polizeidienstangestellten Zutritt, welche für eine 
ausländische Regierung von Interesse sein könnten? 

4. Hatte Y.S. Zugang zum kantonalen Datenmarkt? 

5. Kennt man konkret Geschädigte von der Weitergabe der Daten von Y.S.? Wenn ja, um wie 
viele Fälle handelt es sich? 

6. Werden die durch die Datenweitergabe betroffenen Geschädigten durch die Polizei oder 
Staatsanwaltschaft kontaktiert und über die erfolgte unbefugte Weitergabe ihrer Daten an die 
UETD oder andere der türkischen Regierung nahestehender Organisationen informiert? Es 
wäre für Betroffene von grosser Wichtigkeit zu erfahren, wenn und welche Daten über sie an die 
türkischen Behörden weitergegeben wurden. 

7. Wie kann es möglich sein, dass ein Polizeidienstangestellter nach Feierabend eine private 
Versammlung politischen Inhalts in den Räumen der Basler Polizei durchführt? Hatte sein 
Vorgesetzter Kenntnis von dieser Versammlung? Sind daraufhin Konsequenzen erfolgt? 
Wusste die Polizeileitung von dieser Veranstaltung? 

8. Hat die Veranstaltung der UETD und die vermutete Weitergabe von Daten an eine AKP-
nahestehende Organisation personal- und strafrechtliche Konsequenzen für Y.S.? Wenn ja, 
welche? 

9. Gibt es Weisungen, wer und wie die Räume der Polizei privat genutzt werden dürfen? 

10. Gibt es andere Verwaltungsstellen, wo es zu ungerechtfertigter Datenweitergabe an der 
türkischen Regierung nahestehenden Organisationen gekommen ist? Wenn ja, in welchen 
Departementen? 

11. Wie gedenkt die Regierung vorzugehen, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu 
verunmöglichen und die inländischen wie auch ausländischen Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner vor der unbefugten Weitergabe von Daten an ausländische Regierungen, resp. 
vor der unbefugten Weitergabe von Daten im Allgemeinen zu schützen? 
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